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Antwort 
der Bundesregierung 
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Dr. Frithjof Schmidt, Gerhard Zickenheiner, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 19/8504 – 

Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in 
einem grenzübergreifenden Kontext 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Unterschiede in Vorschriften und Verwaltungsverfahren können in grenzüber-
greifenden Regionen zu Schwierigkeiten in Bezug auf Gesundheitsversorgung, 
Arbeitsrecht, öffentlichen Nahverkehr und Wirtschaftsförderung führen. Die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit ist häufig sehr komplex, langwierig und 
kostspielig. Andererseits darf grenzüberschreitende Zusammenarbeit kein An-
reiz für Standardabsenkungen (Forum Shopping) bei Rechtsstaatlichkeit, Da-
tenschutz, Umwelt-, Arbeitnehmerschutz- und Sozialstandards sein. Der Vor-
schlag über einen Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrati-
ver Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext (COM (2018) 373) soll 
der Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in 
Grenzregionen dienen. Der freiwillige Mechanismus soll Mitgliedstaaten dabei 
behilflich sein, praktische und anwendungsbezogene Lösungen in grenznahen 
Bereichen zu entwickeln. Mithilfe des Mechanismus können die Vorschriften 
eines Mitgliedstaats in einem Nachbarmitgliedstaat übernommen werden. Diese 
grenzübergreifende Zusammenarbeit soll nur für zeitlich begrenzte spezifische 
Projekte oder Maßnahmen gelten, die in einer Grenzregion durchgeführt wer-
den. Der Mechanismus soll auch für Infrastrukturmaßnahmen und Dienstleis-
tungen, die in der grenzübergreifenden Region erbracht werden, gelten. 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e r e g i e r u n g  
Am 29. Mai 2018 hat die Europäische Kommission ein Legislativpaket zur euro-
päischen Strukturfondspolitik vorgelegt. Dieses Legislativpaket beinhaltet u. a. 
den Vorschlag für eine Verordnung über einen Mechanismus zur Überwindung 
rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzüberschreitenden Kon-
text (COM(2018) 373). 
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Erstmalig wurde der Verordnungsvorschlag am 16. Oktober 2018 im Rahmen ei-
ner ersten Orientierungsdebatte in der Ratsarbeitsgruppe (RAG) Strukturförde-
rung beraten. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die große Mehrheit der EU-
Mitgliedstaaten dem Verordnungsentwurf kritisch gegenübersteht (Zweifel an 
der Freiwilligkeit, hoher bürokratischer Aufwand, verfassungsrechtliche Beden-
ken hinsichtlich der nationalen Gesetzgebungskompetenz, Rechtsschutz der Bür-
gerinnen und Bürger).  

1. Wie bewertet die Bundesregierung bestehende Instrumente für die verbes-
serte Zusammenarbeit in einem grenzübergreifenden Kontext, und sind die 
bestehenden Instrumente für eine effektive grenzübergreifende Zusammen-
arbeit nach Ansicht der Bundesregierung ausreichend? 

In der praktischen Umsetzung grenzüberschreitender Projekte bedienen sich die 
Grenzregionen verschiedener Instrumente, z. B. Staatsverträgen, Euroregionen, 
Interreg-Programmen und Europäischer Verbünde territorialer Zusammenarbeit. 
Die Bundesregierung bewertet die bestehenden Instrumente in ihrem jeweiligen 
Anwendungsbereich als positiv und wirkungsvoll. Bei der Bewertung der beste-
henden Instrumente im Hinblick auf eine effektive grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit sind auch die Nachteile, die mit dem jeweiligen Instrument typischer-
weise verbunden sind – z. B. lange Verhandlungen über das Zustandekommen 
von Staatsverträgen –, zu berücksichtigen. 

2. Ist der Verordnungsvorschlag (COM (2018) 373) nach Ansicht der Bundes-
regierung hilfreich, wenn die Einrichtung eines Mechanismus zur Überwin-
dung rechtlicher und administrativer Hürden im grenzübergreifenden Kon-
text nur auf einer freiwilligen Basis verwendet wird? 

Wenn ja, warum? 

Wenn nein, warum nicht? 

Der Vorschlag lässt es hinsichtlich der Frage der Freiwilligkeit an der nötigen 
Klarheit fehlen. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass jeder Mitgliedstaat in vollem Um-
fang selbst darüber entscheiden muss, ob er die bereits existierenden Instrumente 
als wirkungsvoll erachtet oder nicht. Die Europäische Kommission dagegen darf 
die in einem Mitgliedstaat bestehenden Vorgehensweisen zur Überwindung 
rechtlicher und administrativer Hindernisse nicht auf ihre Wirksamkeit hin über-
prüfen und so faktisch über die Einführung eines Mechanismus entscheiden.  
Sofern der Mitgliedstaat die bereits existierenden Instrumente im Einzelfall als 
nicht oder nicht ausreichend wirkungsvoll ansehen sollte, könnte die Einrichtung 
eines Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hürden im 
grenzüberschreitenden Kontext ein geeignetes Instrument sein, um Hindernisse 
bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu überwinden. 
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3. Erachtet die Bundesregierung die Einrichtung der grenzübergreifenden Ko-
ordinierungsstellen, die in Artikel 5 und 6 des Verordnungsvorschlags vor-
geschlagen werden, als sinnvoll? 

Wenn ja, warum? 

Wenn nein, warum nicht?  

4. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland bereits jetzt Ko-
ordinierungsstellen, die die Vorgaben und Aufgaben, die in Artikel 5 und 6 
des Verordnungsvorschlags aufgeführt sind, erfüllen? 

Falls ja, welche? 

Falls nein, wie plant die Bundesregierung die Errichtung dieser Koordinie-
rungsstellen? 

Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet. 

Nach Auffassung der Bundesregierung existieren bereits in vielen Grenzregionen 
zuständige Stellen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Inwieweit es 
neuer bzw. zusätzlicher Stellen bedarf, muss in den jeweiligen Grenzregionen ge-
klärt und beurteilt werden. Die Prüfung, ob und in welcher Form ein Handlungs-
bedarf besteht, muss zu einem späteren Zeitpunkt unter Einbindung der Grenzre-
gionen vorgenommen werden. 

5. Müssen nach Auffassung der Bundesregierung immer alle vom Mechanis-
mus betroffenen Mitgliedsländer einem neuen Mechanismus in ihrer Grenz-
region zustimmen? 

Auf Basis des vorliegenden Verordnungsvorschlags müssten nach Auffassung 
der Bundesregierung alle betroffenen Mitgliedstaaten einem neuen Mechanismus 
in ihrer Grenzregion zustimmen. 

6. In welchen Bereichen und Regionen ist nach Auffassung der Bundesregie-
rung ein neuer Mechanismus notwendig, weil bestehende bilaterale Verein-
barungen nach nationalem Verfassungs- bzw. Satzungsrecht nicht ausrei-
chend sind?  

In allen Bereichen, in denen keine oder keine ausreichenden bilateralen Verein-
barungen nach nationalem Recht bestehen, könnte nach Auffassung der Bundes-
regierung ein neuer Mechanismus hilfreich sein, bestehende Hindernisse in der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zu überwinden. Solche Hindernisse wir-
ken sich vor allem in grenznahen Regionen aus (z. B. bei Einrichtung und Betrieb 
einer grenzüberschreitenden Straßenbahnlinie). 
Im Vertrag von Aachen wurde beispielsweise für die deutsch-französische grenz-
überschreitende Zusammenarbeit vereinbart, dass  „beide Staaten unter Achtung 
der jeweiligen verfassungsrechtlichen Regeln der beiden Staaten sowie im Rah-
men des Rechts der Europäischen Union die Gebietskörperschaften der Grenzre-
gionen sowie grenzüberschreitende Einheiten wie Eurodistrikte mit angemesse-
nen Kompetenzen, zweckgerichteten Mitteln und beschleunigten Verfahren 
aus[statten], um Hindernisse bei der Umsetzung grenzüberschreitender Vorha-
ben, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Gesundheit, 
Energie und Transport zu überwinden. Sofern kein anderes Instrument es ihnen 
ermöglicht, Hindernisse dieser Art zu überwinden, können auch angepasste 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften einschließlich Ausnahmeregelungen vor-
gesehen werden.“ 
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7. Sollen nach Ansicht der Bundesregierung bereits bestehende bilaterale Re-
gelungen und Mechanismen im grenzübergreifenden Kontext ihre volle Gül-
tigkeit behalten? 

Grundsätzlich sollten bestehende bilaterale Regelungen ihre volle Gültigkeit be-
halten. Nach Ansicht der Bundesregierung ist die Gültigkeit der bestehenden bi-
lateralen Regelungen und Instrumente im grenzübergreifenden Kontext beim 
Hinzukommen eines eventuell neuen Mechanismus im Einzelfall erneut zu beur-
teilen. 

8. Wie bewertet die Bundesregierung Artikel 21 des Verordnungsvorschlags 
und den darin enthaltenen Verweis, dass sich in der grenzübergreifenden Re-
gion wohnhafte Personen an die Gerichte des anderen Mitgliedstaats wenden 
können, und welche Probleme könnten nach Kenntnis der Bundesregierung 
daraus resultieren? 

Nach Ansicht der Bundesregierung darf ein solcher Mechanismus nicht zu 
Rechtsschutzdefiziten führen. Im Hinblick auf den verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutz gilt prinzipiell das völkerrechtliche Territorialitätsprinzip, wonach 
die Tätigkeit deutscher Behörden im Hinblick auf Artikel 19 Absatz 4 des Grund-
gesetzes grundsätzlich deutscher Gerichtsbarkeit unterliegt. Abweichungen soll-
ten unionsrechtlich nicht vereinbart werden. Darüber hinaus sollte vermieden 
werden, dass Gerichte in solchen Fällen das Recht eines anderen Mitgliedstaates 
anwenden müssen. Sonderregelungen zum Rechtsschutz, die einer besonderen 
Rechtfertigung bedürften, sollten nicht einheitlich – wie in den Artikeln 21 und 
22 des Verordnungsvorschlags vorgesehen – geschaffen werden, sondern allen-
falls einzelfallbezogen in den europäischen grenzüberschreitenden Verpflichtun-
gen und Erklärungen. Es besteht zudem kein Anlass, hier Ausnahmen zu den be-
stehenden Regeln über die internationale Zuständigkeit in Zivil- und Handelssa-
chen zu schaffen. 

9. Ist nach Einschätzung der Bundesregierung bei dem Verordnungsvorschlag 
ausgeschlossen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit negative 
Anreize für Umgehungen (Forum Shopping) bei insbesondere Rechtsstaat-
lichkeit, Rechtsschutz, Datenschutz, Umwelt-, Arbeitnehmerschutz und So-
zialstandards bietet? 

Der Verordnungsvorschlag geht davon aus, dass in den genannten Bereichen in 
der Europäischen Union ein ausreichend harmonisiertes Mindestschutzniveau be-
steht. Für alle genannten Bereiche gilt grundsätzlich, dass der EU-Acquis die na-
tionalen Regelungen in den Mitgliedstaaten stark überformt und prägt. Diese EU-
rechtlichen Mindeststandards gelten unabhängig davon, welches Recht eines EU-
Mitgliedstaates im Einzelfall unter Anwendung des in der Verordnung vorgese-
henen Mechanismus für anwendbar vereinbart wird. Es ist allerdings denkbar, 
dass nationale Regelungen in Einzelbereichen über das EU-Recht hinausgehende 
Anforderungen festlegen. Je nach Konstellation ist es nach dem vorgeschlagenen 
Mechanismus denkbar, dass im Einzelfall eines grenzüberschreitenden Vorha-
bens das Recht des beteiligten Mitgliedstaates zur Anwendung kommen würde, 
der den niedrigeren Schutzstandard festgelegt hat. Auch hierzu gilt, dass bezüg-
lich des Verordnungsvorschlags zahlreiche offene Fragen hinsichtlich der Rechts-
staatlichkeit und Umsetzung sowie der Freiwilligkeit der Anwendung des Mecha-
nismus bestehen, die aus Sicht der Bundesregierung zu klären sind. Negative Aus-
wirkungen auf Standards in einzelnen Rechtsbereichen können nicht ausgeschlos-
sen werden. Die Bundesregierung sieht die entsprechenden Formulierungen des 
Verordnungsentwurfs daher grundsätzlich als überarbeitungsbedürftig an.  
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